
Einzelpreis  –,70 €

Amtliches Bekanntmachungs- und Mitteilungsblatt für die Gemeinde Kressbronn a. B. 
Nummer 09 Herausgeber: Andreas Kling  •  Verlag Schwäbische Zeitung Tettnang 29. Februar 2024

Mit Stolz und Staunen: 50 Jahre Ausstellungen in Kressbronn

DIETHER F. DOMES
E R I N N E R U N G  W A C H H A L T E N

L Ä N D E K R E S S B R O N N A . B .
3 .  M Ä R Z  –  1 4 .  A P R I L  2 0 2 4



Nummer 09 Die kleine Seepost Seite 2

Thema der Woche

Wie kommen die Namen der 
neuen Straßen im Baugebiet 
Bachtobel zu Stande? 
In Kressbronn a. B. ist es üblich, 
dass Gebäude oder auch Straßen 
nach ihrer geografischen Lage be-
nannt werden. Nach diesem Prinzip 
sind wir auch bei der Benennung der 
Straßen im neuen Baugebiet Bach-
tobel vorgegangen. Die Straßen hei-
ßen deshalb Bachtobelplatz, Bach-
tobelstraße, Am Prozessgraben und 
Tobelweg. „Bachtobel“ ist der Name 

des Gewanns, in dem das Baugebiet liegt. Durch das Bauge-

biet fließt ein kleiner Bach, der den Namen „Prozessgraben“ 
trägt. Der Name des Baches geht vermutlich darauf zurück, 
dass es um das Gewässer einige Rechtsstreitigkeiten gegeben 
haben muss. Näheres muss aber noch erforscht werden. Die 
Straße „Bachtobelplatz“ liegt direkt am neu entstehenden Platz, 
zu diesem führt als Hauptverkehrsstraße des Baugebietes die 
„Bachtobelstraße“. Parallel zur Bachtobelstraße verläuft die 
Straße „Am Prozessgraben“, weil sie eben an diesem Gewässer 
liegt und auf den Bach auch zuläuft. Ein Tobel ist in den ober-
deutschen Dialekten ein enges Tal bis zu einer Schlucht. Da der 
Weg zum Kinderspielplatz durch eine Art Häuserschlucht führt 
und der Bereich geografisch früher auch niedriger lag, haben 
wir ihn Tobelweg genannt. Mir ist wichtig zu betonen, dass die 
Namen wohlüberlegt sind und nicht nur schön klingen sollen. 

 Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen

Ausschreibung
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsgesetz ist über die Ge-
nehmigung zur Veräußerung nachstehenden Grundeigentums 
zu entscheiden:
Gemarkung: Kressbronn a. B.
Flst.Nr.: 4151, 4150, 4177, 4044/1, 4048, 4176/1, 4175/3, 4175/5, 
4012/4 
Fläche: 89252 m², Nutzung: Grünland, Weg- u. Hoffläche mit 
Gebäudebestand, Ackerland, Wald
Gemarkung: Langnau
Flst.Nr.: 991, Fläche: 6639 m², Nutzung: Grünland
Gemarkung Unterreitnau (Bayern)
Flst.Nr.: 1402, Fläche: 6035 m², Nutzung: Grünland
Aufstockungsbedürftige Landwirte können ihr Interesse unter 
Angabe der Kaufpreisvorstellung dem Landratsamt Bodensee-
kreis, Landwirtschaftsamt, Albrechtstr. 77, 88045 Friedrichs-
hafen bis zum 15.03.2024 schriftlich mitteilen. Bitte folgendes 
Aktenzeichen angeben: 4160 VGV-2024-0001

Sitzung des Tourismusbeirates der Gemeinde 
Kressbronn a. B.
am Donnerstag, 07.03.2024
um 18:00 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal).
Tagesordnung:
1   Begrüßung und Informationen
2   Jahresbericht 2023, Vorlage: TB/2024/001
3   Verschiedenes
Kressbronn a. B., 27.02.2024
gez. Daniel Enzensperger 
Bürgermeister

Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die gefassten 
Kurzbeschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten fin-
den Sie im Sitzungsportal auf der Homepage 

Die nachfolgenden Satzungen finden Sie  
auf den Seiten 16 bis 23

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Bodensee  
über die Gemeindefeuerwehr (Feuerwehrsatzung)

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Bodensee über  
die Benutzung und die Erhebung von Gebühren für das 
gemeindeeigene Naturstrandbad (Strandbadsatzung) 

Gemeindenachrichten

Amt für Tourismus, Kultur und Marketing  
am Mittwoch, 6. März 2024 geschlossen
Das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing der Gemeinde 
Kressbronn a. B. bleibt am Mittwoch, 6. März 2024 geschlos-
sen. Grund dafür sind notwendige Arbeiten am Telefonserver 
sowie eine interne Schulung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Ab Donnerstag, 7. März 2024 ist das Amt wieder zu 
den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Freitag: 
09:00 - 12:00 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag: 09:00 - 12:00 
Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr. Die Gemeinde Kressbronn a. B. 
bittet um Verständnis.

See- und Waldputzete am 16. März –  
save the date
Die diesjährige See- und Waldputzete findet am Samstag, 16. 
März statt. Treffpunkt ist wie immer um 8.00 Uhr im Bauhof, 
Säntisstraße 37. Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit 
wieder in der Seepost.
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Skateanlage wird um sechs Elemente erweitert – 
eine erfolgreiche Jugendbeteiligung
Im Rahmen des Skate-Contests im vergangenen Jahr kamen ei-
nige Jugendliche auf die Gemeinde zu und brachten Ideen zur 
Modernisierung ein. Im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens 
wurde gemeinsam mit den Jugendlichen und mit Unterstützung 

von Olli Blender, LIMO Boards, die Erweiterung der Skate-An-
lage erfolgreich geplant. Gemeinsam mit einigen Jugendlichen 
wird die Skate-Anlage nun vom 25. März bis 6. April um sechs 
Elemente erweitert. Die Erweiterung wird vor allem zu einem 
homogenen und gut fahrbaren Skatepark führen und damit die 
Attraktivität steigern. Zusätzlich wird ein Sonnenpavillon auf-
gebaut, der den Skaterinnen und Skatern eine Pause im Schat-
ten ermöglichen soll. Die Arbeiten werden Erd-, Holz-, Stahl- 
sowie Betonarbeiten beinhalten. Die Bauphase ist auf zwei 
Wochen geplant und soll immer mit fünf bis zehn Personen pro 
Tag bewerkstelligt werden. Nach den Arbeiten wird die Skate-
Anlage noch kurze Zeit gesperrt bleiben müssen, da der Beton 
seine Zeit zum Aushärten benötigt. Selbstverständlich gibt es 
auch ein kleines Einweihungsfest. Nähere Informationen hierzu 
werden noch folgen.

Kinderdisco der Klassen 3 und 4  
am Bildungszentrum Parkschule
Hinein ins Schulgebäude und ab auf die Tanzfläche. Anstatt 
Hausaufgaben haben vergangene Woche ca. 60 Mädchen und 
Jungen aus Kressbronn a. B. und Umgebung auf der Tanzfläche 
einfach alles gegeben. Es wurde gerockt, lauthals gesungen, 
Waffeln gegessen und viel geschwitzt. „Es geht nicht immer 
nur um Deutsch, Mathe und Englisch. Schule ist auch ein Ort, 
der den Kindern Spaß machen soll, wo sie sich begegnen und 
miteinander etwas erleben“, so der Schulleiter des Bildungszen-
trums Parkschule, Ulrich Schneider-Struben. „Heute haben wir 
den Kindern ein Lachen ins Gesicht gezaubert“, freute er sich.

Gebühren für das Naturstrandbad  
moderat angepasst

Online-Tickets und Saisonkarten bringen deutliche 
 Preisvorteile
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebüh-
ren für das Naturstrandbad zum 1. März 2024 moderat erhöht. 
Ab dieser Saison kostet der Eintritt an der Kasse 4 Euro, für 
Schwerbehinderte (mind. 80 %) und Empfänger von Bürger-
geld 3 Euro. Die Gemeinde setzt künftig auf Online-Tickets, 
damit die Besucherinnen und Besucher möglichst schnell in 
das Naturstrandbad kommen und keine Warteschlangen entste-
hen. Online-Eintrittskarten kosten künftig daher lediglich 3,30 
Euro. Des Weiteren unterstützt die Gemeinde den Kauf von 
Saisonkarten, die auch weiterhin deutliche Preisvorteile brin-
gen. So kostet eine Saisonkarte für Familien ab dieser Saison 
70 Euro (vorher 65 Euro), Saisonkarten für Erwachsene 45 Euro 

(vorher 40 Euro). Ermäßigte Saisonkarten für Kinder, Jugend-
liche, Studenten, Schwerbehinderte und Bürgergeldempfänger 
kosten nach wie vor 20 Euro, hier gab es keine Preiserhöhung. 
„Wir haben ein sehr attraktives Naturstrandbad, das über die 
Grenzen hinaus gerne besucht wird. Wichtig ist es, dass wir 
die Wartezeiten im Eingangsbereich reduzieren und auch das 
Personal an der Kasse entlasten. Das erreichen wir durch den 
Verkauf von Online-Tickets und vor allem durch den Verkauf 
von Saisonkarten“, so der Bürgermeister und appelliert, hier-
von Gebrauch zu machen. Die Saisonkarten für Kinder und Ju-
gendliche seien bewusst nicht erhöht worden und würden sich 
bereits ab dem sechsten Badebesuch rentieren. 
Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2021. In den 
vergangenen Jahren wurde das Naturstrandbad saniert und mo-
dernisiert, rund 420.000 Euro wurden investiert, weitere 20.000 
Euro kommen voraussichtlich für eine Oberflächensanierung 
der Brücke im Eingangsbereich zum Naturstrandbad in diesem 
Jahr hinzu. Damit wird neben der bereits erfolgten Erweite-
rung des Kiosk-Bereichs und der Sanitäranlagen ein weiterer 
wichtiger Baustein zur Erhöhung der Attraktivität des Bades 
geschaffen. Neben den baulichen Maßnahmen im Bad wurde 
2020 auch der Fahrradstellplatz erheblich erweitert, der Ausbau 
des Naturstrandbadparkplatzes West ist in den letzten Zügen 
der Fertigstellung.

Textbeiträge an die Redaktion können auch  
per e-Mail versendet werden an: 

seepost@kling-verlag.de

Texte im Word-,text- oder RTF-Format, Fotos  
im jpeg, tif, oder eps-Format@
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Hofläden in Kressbronn a. B.:
Bernhards Hofladen, Berger Straße 16
Biostadl, Dorfstraße 58
Birkenhof, Tettnanger Straße 18
Bodenseefischerei Boesenecker, Langenargener Straße 12
Fischerei Walter Rau, Irisstraße 4
Gasthof und Brennerei zum Forst, Wiesenweg 6
Ludwigs Apfelkarre, Langenargener Straße 35
Markus & Corinnas Hofladen, Langenargener Straße 34
Obsthof Strohmaier, Betznauer Straße 5
Steinhauser alte Bodensee Hausbrennerei und Weinkellerei, 
Raiffeisenstraße 23
Wengles Hofladen, Berger Straße 8
Weitere Informationen zu den einzelnen Hofläden finden Sie 
hier: https://www.kressbronn.de/tourismus/einkaufen-genies-
sen/einkaufen-in-kressbronn-a-b/hoflaeden/
Wer einen Hofladen betreibt und einen Eintrag auf der Kress-
bronner Homepage wünscht, kann sich gerne an die Gemeinde 
per E-Mail an tourist-info@kressbronn.de wenden.

Aus dem Gemeinderat

Weitere Bauplätze im Baugebiet Bachtobel  
vergeben
Einstimmig beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung 
die Vergabe von vier Bauplätzen im neuen Baugebiet „Bachto-
bel“ entsprechend der nach dem Einheimischenmodell ermittel-
ten Rangfolge der Bewerbungen. Beim Einheimischenmodell 
können Ortsansässige besonders berücksichtigt werden, müs-
sen dafür aber auf Grund des Europarechts Einkommens- und 
Vermögensgrenzen einhalten.  Beim Bewerbungsverfahren für 
die Tranche 4 – Teil 1 wurden insgesamt fünf Bewerbungen 
eingereicht. Davon waren vier Bewerbungen zulässig und sind 
in den Bewerberpool mitaufgenommen worden. Eine Bewer-
bung war unzulässig. Von den fünf Bewerbungen wurden drei 
Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern abgegeben, 
die ihren Erstwohnsitz in der Gemeinde Kressbronn a. B. ha-
ben.

Gemeinderat solidarisiert sich  
mit der Landwirtschaft
Der Gemeinderat hat sich mit den heimischen Landwirtinnen 
und Landwirten solidarisiert und sich gegen die geplanten 
Maßnahmen der Bundesregierung ausgesprochen. Einstimmig 
wurde eine Resolution verabschiedet, deren Ziel ist es, dass sich 
alle politischen Vertreter zu Gunsten der Landwirtschaft posi-
tionieren und gegen die Streichungen im Bundestag stimmen. 
Die Streichung der Steuervergünstigungen bezüglich des Ag-
rardiesels sowie die der Kfz-Steuerbefreiung führt zu massiven 
Einbußen auf den heimischen Höfen. Dies bedeutet die Bedro-
hung von Existenzen und erschwert eine sichere, regionale und 

verbrauchernahe Lebensmittelversorgung. Es wird eine Be-
nachteiligung der landwirtschaftlichen Betriebe im europawei-
ten Wettbewerb, außerdem eine Gefährdung für die bäuerliche 
Landwirtschaft sowie die massive Schwächung der ländlichen 
Räume befürchtet. Der Bodenseekreis zeichnet sich durch seine 
Kulturlandschaft und die qualitativ hochwertigen Lebensmittel 
aus, welche vor allem auch durch die kleineren landwirtschaft-
lichen Betriebe gewährleistet sind. Die Streichungen der Bun-
desregierung haben erhebliche Auswirkungen. Im Resolutions-
antrag daher dazu aufgefordert, dass alle politischen Vertreter 
Stellung zu Gunsten der Landwirte beziehen und gegen die 
Streichungen im Bundestag stimmen. 
 „Die heimische Landwirtschaft sorgt für die Ernährung und 
kümmert sich um die Pflege der Landwirtschaft. Deshalb 
brauchen die Landwirtinnen und Landwirte jetzt unsere volle 
Unterstützung dafür, dass sie sich um diese gesellschaftlichen 
Aufgaben kümmern. Die Gemeinde Kressbronn a. B. steht an 
der Seite ihrer Landwirtschaft“, betonte Bürgermeister Daniel 
Enzensperger und freute sich, dass der Gemeinderat geschlos-
sen hinter den heimischen Landwirtinnen und Landwirten 
steht. 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Regionale Produkte kaufen ist nachhaltig
Kaufen Sie regionale und saisonale Produkte – das spart weite 
Transportwege und somit viel CO2. Zudem ist das Obst und Ge-
müse frisch, man weiß wo die Lebensmittel herkommen und 
hat einen Bezug zu dem Produkt. Oft schmeckt das Obst und 
Gemüse auch noch besser, da durch die kurzen Wege nicht un-
reif geerntet werden muss. Mit einem Einkauf in der Region 
unterstützt man die hiesigen Landwirte und sichert so auch 
Arbeitsplätze vor Ort.
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Gemeinderat stimmt der 5. Änderung  
des Flächennutzungsplans im Bereich Moos I zu
Die Schaffung von Wohnraum in der Gemeinde ist wichtig.  
Daher hat die Gemeinde mit der Entwicklung eines Baugebietes 
in den Gewannen Moos und Maräzhalde begonnen. Das Bau-
gebiet Moos I dockt an den Moosweg und die Gattnauer Straße 
an. Es umfasst eine Fläche von ca. 1,4 Hektar. Das Bebauungs-
planverfahren sollte bisher nach dem beschleunigten Verfahren 
über § 13b BauGB, der Bauen im Außenbereich einfacher er-
möglichte, erfolgen. Nach einem neuen Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts ist die Rechtsvorschrift wegen Unvereinbar-
keit mit dem Europarecht jedoch nicht mehr anwendbar. Aus 
diesem Grund wird das Verfahren auf ein Regelpanverfahren 
umgestellt. Dies erfordert neben einer Umweltprüfung vor al-
lem auch eine Änderung des Flächennutzungsplans. Um das 
Baugebiet Moos I zu realisieren, hat der Gemeinderat dem Ent-
wurf der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2021 im Be-
reich Moos I in der Fassung vom 07.02.2024 zugestimmt.

Neufassung der öffentlich-rechtliche  
Vereinbarung zwischen der Gemeinde  
und dem Land Baden-Württemberg  
in Sachen Uferrenaturierung beschlossen
Der Gemeinderat stimmte der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Ge-
meinde Kressbronn a. B. über Realisierung der Baumaßnah-
men „Uferrenaturierung“ am Gewässer I. Ordnung Bodensee, 
beginnend von der Verlängerung der RÜ-Auslaufleitung bis zur 
Landesgrenze, in der Fassung von 2024, zu. 
Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von 1996 ist das 
Land Baden-Württemberg Träger des Verfahrens. Für die Re-
naturierung übernimmt dieses die vollständigen Kosten, für 
den Uferweg hingegen die Gemeinde. Man einigte sich daher 
auf einen pauschalen Kostenschlüssel von 75:25 und legte in 
Grundzügen die Baumaßnahmen fest. In die Neufassung wur-
den insbesondere Aktualisierungen, Erweiterungen und Präzi-
sierungen aufgenommen. So wurde die Kostenregelung durch 
genauere Regelungen präzisiert, bereits abgeschlossene und 
abgerechnete Baumaßnahmen wie zum Beispiel der Gemeinde-
hafen wurden ganz herausgenommen. Des Weiteren wurde eine 
Klausel zu Gunsten der Gemeinde aufgenommen, dass diese 
wegen der unklaren Umsetzungszeiträume der Baumaßnahmen 
ihre anteiligen Kosten beim Land bis ins übernächste Haus-
haltsjahr zinslos stunden kann. Ebenfalls wurde eine Regelung 
zur Rechnungsstellung aufgenommen und geregelt, wer und in 
welchem Umfang für die Unterhaltung verantwortlich ist. Diese 
Frage des Unterhalts war bislang ungeregelt.

Gemeinderat solidarisiert sich  
mit der Landwirtschaft
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag der 
CDU-Fraktion zugestimmt und sich einstimmig mit den heimi-
schen Landwirtinnen und Landwirten solidarisiert. Karl Ben-
tele, CDU-Fraktion, erläuterte: „Ziel der Resolution ist es, dass 
sich alle politischen Vertreter zu Gunsten der Landwirtschaft 
positionieren und gegen die Streichungen im Bundestag stim-
men.“ Die Streichung der Steuervergünstigungen bezüglich 
des Agrardiesels sowie die der Kfz-Steuerbefreiung führe laut 
Antrag zu massiven Einbußen auf den heimischen Höfen. Dies 
bedeute die Bedrohung von Existenzen und erschwere eine si-
chere, regionale und verbrauchernahe Lebensmittelversorgung. 
Die CDU-Fraktion fürchte eine Benachteiligung der landwirt-

Des Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, dass die übri-
gen Bauplätze aus Tranche 3 und Tranche 4 – Teil 1 ebenfalls 
im Einheimischenmodel in Tranche 4 – Teil 2 vergeben werden. 
Können die restlichen Bauplätze nicht im Einheimischenmodell 
vergeben werden, wird der Gemeinderat darüber entscheiden, 
ob das Vergabemodell geändert wird (z. B. sozialmodifiziertes 
Festpreisverfahren, Höchstgebotsverfahren). 

Zweite Fortschreibung  
der Feuerwehrbedarfs planung beschlossen
Der Gemeinderat hat der zweiten Fortschreibung des Feuer-
wehrbedarfsplans 2023/2024 zugestimmt und die Verwaltung 
mit der Antragstellung und Ausschreibung für die Anschaffung 
eines GW-T klein im Haushaltsjahr 2024 beauftragt. GW-T 
werden zum Transport von Einsatzmitteln und zu Nachschub-
zwecken eingesetzt. Sie sollen im Bedarfsfall die besonders an-
geforderten Einsatzmittel nachführen.
Der Bedarfsplan ist in regelmäßigen Zeitabständen fortzu-
schreiben und an neue Gegebenheiten sowie veränderte recht-
liche Rahmenbedingungen anzupassen. Retten, Löschen, Ber-
gen, Schützen, das sind die Kernaufgaben der Feuerwehr zum 
Schutz der Bevölkerung. Um den Bestand der Feuerwehr auch 
künftig zu sichern, wurden in dem Feuerwehrbedarfsplan Maß-
nahmen, Vorkehrungen und Planungsansätze zum abwehren-
denden Brandschutz sowie zur Hilfeleistung bei entsprechen-
den Schadensfällen für die Gemeinde Kressbronn a. B. sowie 
die Teilorte und Weiler Atlashofen, Arensweiler, Berg, Betz-
nau, Döllen, Gattnau, Gießen, Gießenbrücke, Gohren, Gott-
mannsbühl, Hüttmannsberg, Kalkähren, Kochermühle, Küm-
mertsweiler, Nitzenweiler, Poppis, Retterschen, Riedensweiler, 
Schleinsee und Tunau beschrieben.
Die Überprüfung hat bestätigt, dass die absolute Personalstärke 
derzeit nach den Soll-Vorgaben ausreichend ist, jedoch Maß-
nahmen zur Mitgliederwerbung ergriffen werden sollten. Dau-
erhaft sollten 81 Einsatzkräften verfügbar sein, erstrebenswert 
wären 87 Einsatzkräfte. Was die Ausstattung betrifft, so ist die 
Feuerwehr Kressbronn a. B. derzeit gut aufgestellt.  Alters- und 
Laufzeit bedingt, sind jedoch mittelfristige Maßnahmen bis zur 
nächsten Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes notwen-
dig. Der Gemeinderat hat daher der Anschaffung eines GW-T 
klein im Haushaltsjahr 2024 zugestimmt. Im Bereich der Groß-
fahrzeuge stehen derzeit keine Beschaffungsmaßnahmen an.

Aufwandsentschädigungen der Feuerwehr  
angepasst
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die 
Neufassung der Feuerwehrsatzung beschlossen. Die Satzung 
kann in dieser Ausgabe der See-Post nachgelesen werden. Mit 
diesem Beschluss wurden die bestehenden Aufwandsentschä-
digungen für den Kommandanten moderat erhöht und für den 
Schriftführer sowie für den Kassenverwalter eingeführt. 

Gebühren für das Naturstrandbad  
moderat angepasst

Online-Tickets und Saisonkarten bringen  
deutliche Preisvorteile 
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren 
für das Naturstrandbad zum 1. März 2024 moderat erhöht. Die 
genauen Gebühren können der in dieser Ausgabe der See-Post 
abgedruckten Satzung nachgelesen werden. 
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Kultur und Tourismus

„Gesund und fit durchs Leben –  
was kann ich tun?“

Vortragsreihe mit Dr. med. Manuel Hagen
Die Krankheitsprävention ist ein Stiefkind des deutschen 
Gesundheitswesens. Trotz hoher Ausgaben stagniert die Le-
benserwartung und schneidet im europäischen Vergleich nur 
durchschnittlich ab. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass 
die Krankheitsvorbeugung im Gesundheitssystem zu wenig 
Beachtung findet. 
Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung und ge-
sunder Ernährung spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Doch wie 
viel Einfluss hat mein Verhalten auf meine Gesundheit? Gibt 
es konkrete Empfehlungen und wie setzte ich diese am besten 
praktisch um?
In der Vortragsreihe „Medizin der Zukunft – proaktiv statt re-
aktiv“ möchte Referent Dr. med. Manuel Hagen zu diesen Fra-
gen interessante Fakten und wertvolle Ratschläge für den All-
tag geben und anschließend mit Ihnen diskutieren.
Der Kressbronner Dr. med. Manuel Hagen absolvierte seine 
medizinische Ausbildung am Universitätsklinikum Erlangen 
in den Fachbereichen Neurologie und Kardiologie und arbei-
tet aktuell als Allgemeinmediziner in einer Hausarztpraxis in 
Tettnang. 
Mittwoch, 20.03.2024, Thema: „Einfache Grundregeln für 
eine gesunde Ernährung“, 19:00 Uhr, Mehrzweckraum Ge-
meindebücherei, Hemigkofener Str. 11, 88079 Kressbronn a. B. 
Eintritt: kostenfrei

Hillus Herzdropfa in Kressbronn am Bodensee 
mit dem Programm: „schtoi(reiche) Albschwoba“
Wir begrüßen Sie als „Lena ond Maddeis Schuahdone“ zu 
unseren Geschichten aus Ihrem Leben! Situationen, die jeder 
Zuschauer bereits das ein oder andere Mal in ähnlicher Weise 
selbst erlebt hat! „Hillus Herzdropfa“ sehen das Leben von der 
heiteren Seite!  „Emmr kuh(l) bleiba“! Mit Spontanität, Flexi-
bilität und ihrer Freude, auf der Bühne zu stehen, begeistern 
„Hillus Herzdropfa“ schon über 15 Jahre ihr Publikum jeden 
Alters! Schwäbische Befindlichkeiten aufs Korn zu nehmen, 
das beherrschen „Hillus Herzdropfa“ mit Bravour. Sprachbar-
rieren gibt es für sie nicht. „Dia schwätzet, wia eane dr Schnabl 
gwagsa isch“! „Der Schwabe, der sich seine Mundart abge-
wöhnt, verarmt.“ Wortkarg ist der Schwabe, aber nicht schweig-
sam. Ihr Leitspruch: „Wer verschtändlich schwätzt, wird au 
verschtanda.“ „Hillus Herzdropfa“ sind echte Urgesteine von 
der stein(reichen) Schwäbischen Alb und sind untrennbar mit 
der Schwäbischen Alb verbunden.  Dies spürt der Zuschauer 
hautnah bei ihren Auftritten. Herzlich willkommen!
Mittwoch, 6. März 2024, 19:30 Uhr und Donnerstag, 7. März 
2024, 19:30 Uhr, Festhalle, Hauptstraße 39, 88079 Kressbronn 
am Bodensee, Einlass jeweils ab 18:30 Uhr, freie Platzwahl. Mit 
Bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause
Eintritt: Vorverkauf: 19,00 € Normalpreis, 18,00 € Onlineti-
cket, 16,00 € ermäßigt für Mitglieder der Kressbronner Kul-
turgemeinschaft, Inhaber der ECHT Bodensee Card, Roll-
stuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen „B“, Schüler 
und Studenten, ermäßigtes Online-Ticket Abendkasse: 20,00 € 
Normalpreis, 18,00 € ermäßigt für Mitglieder der Kressbronner 

schaftlichen Betriebe im europaweiten Wettbewerb, außerdem 
eine Gefährdung für die bäuerliche Landwirtschaft sowie die 
massive Schwächung der ländlichen Räume. Der Bodensee-
kreis zeichne sich durch seine Kulturlandschaft und die qua-
litativ hochwertigen Lebensmittel aus, welche vor allem auch 
durch die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe gewährleis-
tet seien. Die Streichungen der Bundesregierung hätten erheb-
liche Auswirkungen. Im Resolutionsantrag wurde dazu aufge-
fordert, dass alle politischen Vertreter Stellung zu Gunsten der 
Landwirte beziehen und gegen die Streichungen im Bundestag 
stimmen. 
Gemeinderätin Martha Dauth, Bündnis 90/Die Grünen, stand 
zunächst der Resolution skeptisch gegenüber, da sie hier Wahl-
kampf witterte und die Meinung vertrat, Bundes- und Landes-
politik habe im Gemeinderat nichts zu suchen. Gemeinderat 
Hubert Bernhard, CDU, appellierte an den Gemeinderat, der 
Resolution zuzustimmen und damit ein Zeichen für die Land-
wirte zu setzen. Man könne nur von unten nach oben etwas 
bewegen. Darum brauche man Resolutionen. Gemeinderat 
Dieter Meinberger, BWV-Fraktion, betonte, dass es gerade im 
Süden Baden-Württembergs kleine landwirtschaftliche Unter-
nehmen gebe, die man dringend unterstützen müsse. Mit den 
geplanten Regelungen der Politik könnten die Landwirte nicht 
überleben. Auf die Verbraucher würden Preissteigerungen für 
heimische Produkte zukommen. Es sei davon auszugehen, dass 
die Verbraucher dann günstigere Produkte aus dem Ausland 
konsumieren würden. „Wenn wirklich jeder regional einkaufen 
würde, bräuchten wir diese Resolution nicht“, so Meinberger. 
Gemeinderat Dr. Klaus Oelfken, Bündnis 90/Die Grünen gab 
zu bedenken, dass diese Unzufriedenheit der Landwirte nicht 
nur aus der momentanen Bundespolitik resultiere, sondern 
schon seit Jahrzehnten so einiges schieflaufe. „Ich verstehe den 
Zorn der Landwirte“, so Oelfken und signalisierte seine Zu-
stimmung. Gemeinderätin Lilly-Olivia Scholl, SPD, betonte, 
dass ihr in der Resolution der örtliche Bezug fehle. Es sei ihr 
wichtig, dass die Landwirte vor Ort die Solidarität erfahren und 
Kressbronn a. B. auch explizit genannt werde. 
Bevor es zur Abstimmung kam betonte Bürgermeister Daniel 
Enzensperger, dass die heimische Landwirtschaft für die Er-
nährung sorgt und sich um die Pflege der Landschaft kümmert: 
„Deshalb brauchen die Landwirtinnen und Landwirte jetzt 
unsere volle Unterstützung dafür, dass sie sich um diese gesell-
schaftlichen Aufgaben kümmern. Die Gemeinde Kressbronn a. 
B. steht an der Seite ihrer Landwirtschaft.“ Bereits bei seiner 
Neujahrsansprache habe er sich zu dem Thema deutlich posi-
tioniert.
Letztendlich waren sich alle Gemeinderäte einig, dass sie sich 
zur heimischen Landwirtschaft bekennen und stimmten der 
Resolution einvernehmlich zu.

Hinweis:
Die Gemeinde Kressbronn a. B. möchte die Bürgerinnen und 
Bürger über die Arbeit in Gemeinderat und Ausschüssen zeit-
nah und transparent informieren. Auf dem Sitzungsportal, das 
für die Öffentlichkeit freigeschaltet ist, können die Tagesord-
nungen zu sämtlichen öffentlichen Sitzungen sowie die entspre-
chenden Sitzungsunterlagen eingesehen werden. Die Sitzungs-
unterlagen stehen dort eine Woche vor der jeweiligen Sitzung 
zum Abruf auf der Homepage der Gemeinde online zur Ver-
fügung. Informationen zu vergangenen Sitzungen können dort 
abgerufen oder auch nach Stichworten recherchiert werden. 
Schauen Sie rein und informieren Sie sich, denn nur gut infor-
mierte Bürgerinnen und Bürger können sich eine eigene Mei-
nung bilden.
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Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Kress-
bronner Bahnhof, Nonnenbacher Weg 30 sowie unter www.
reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Gemeindebücherei

Neue Romane

Maggie O’Farrell: Hier muss es sein
Claudette Wells ist eine Frau, die zur Schrotflinte greift, so-
bald sich ein Fremder dem Haus ihrer Familie nähert. Warum 
beschützt sie ihr Refugium im Nordwesten Irlands so rigoros? 
Und warum gab sie ihre Karriere als Filmstar auf, obwohl ihr 
die Welt zu Füßen lag?
Ihr Ehemann Daniel, Linguistik Professor aus Brooklyn, ver-
liert die ihm eigene Bodenhaftung, als er vom Tod seiner 
Ex-Geliebten Nicola Janks erfährt. Eine über Jahrzehnte ver-
drängte Schuld bricht über ihn herein – und reißt ihn aus dem 
Leben, das er und Claudette sich aufgebaut haben.

Anja und Michael Tsokos: Heinz Labensky und seine Sicht 
auf die Dinge
Heinz Labensky hat auch nach der Wende den Osten Deutsch-
lands nie verlassen und sitzt in einem Seniorenheim die Zeit 
ab. Bis eines Tages ein Brief die Tristesse unterbricht und Licht 
ins Dunkel des größten Rätsels seines Lebens bringt: Das Ver-
schwinden seiner Jugendliebe Rita. Er steigt in den Flixbus 
nach Warnemünde, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf 
der Fahrt animieren den mit blühender Fantasie gesegneten La-
bensky die verschiedensten Mitfahrenden zu einer Reise durch 
die eigene Vergangenheit und er erzählt eine haarsträubende 
Geschichte nach der anderen. Doch am Meer angekommen, 
muss Labensky eine Entscheidung treffen. Will er die Wahrheit 
erfahren und die Realität so akzeptieren, wie sie ist? Oder will 
er weiter in seiner selbst geschaffenen Fantasiewelt leben?

Alex Capus: Das kleine Haus am Sonnenhang
Es sind die neunziger Jahre in Italien. In den Kneipen wird ge-
raucht, an den Tankstellen wird man bedient. Alex Capus be-
zieht ein einsam stehendes Steinhaus am Sonnenhang eines 
Weinbergs. Dort verbringt er viel Zeit mit seiner Freundin und 
Freunden, dort sucht er die Einsamkeit, um an seinem ersten 
Roman zu schreiben. Wie findet man Zufriedenheit im Leben? 
Warum stets eine neue Pizza ausprobieren, wenn doch die ge-
wohnte Pizza Fiorentina völlig in Ordnung ist? Warum Jagd 
nach immer noch schöneren Stränden machen, wenn schon der 
erste Strand gut ist?
Die nächste Vorlesestunde mit Vorlesepatin Irmgard findet 
am Dienstag, 19. März, um 14:30 Uhr in der Bücherei statt. 
Anmeldung persönlich oder telefonisch unter 07543 966253 

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 10:00 bis 12:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 bis 12:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr
Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr

Kulturgemeinschaft, Inhaber der ECHT Bodensee Card, Roll-
stuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen „B“, Schüler 
und Studenten
Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information im Bahnhof, 
Nonnenbacher Weg 30 sowie bei allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen sowie online unter www.reservix.de.

Männer und Tenöre treffen Saalfelder Vocalisten 
Die Saalfelder Vocalisten, ein Männerdoppelquartett, sind 
nahezu alle ehemalige Thüringer Sängerknaben. Bei diesem 
Knabenchor erhielten die Sänger seit ihrem achten Lebens-
jahr in mehr als zehn Jahren eine grundlegende und prägende 
musikalische Ausbildung. Die Lieder der alten Meister, Volks- 
und Trinklieder sowie Hits der Comedian Harmonists gehören 
ebenso zu ihrem Repertoire wie die zeitgenössische Literatur. 

Dem ersten Fernsehauftritt im ZDF folgten viele Konzerte im 
In- und Ausland. Seit 1995 waren sie in verschiedenen Fernseh-
sendungen zu Gast.  Besondere Höhepunkte waren die großen 
Konzertreisen 2007 nach Japan, 2011 Südafrika, sowie 2019 
nach Rumänien. Der Kressbronner Tenor Thomas Mentzel, 
heute aktiv bei „Männer und Tenöre“, war selber 10 Jahre Mit-
glied der Thüringer Sängerknaben und noch heute besteht ein 
guter Kontakt zu den Saalfelder Vocalisten. 
Auf den Pfaden der legendären Comedian Harmonists präsen-
tiert das A-Capella Ensemble „Männer und Tenöre“ (kurz MuT) 
mit gewohnt ironischer Lässigkeit launige Lieder und Ohrwür-
mer, Chansons und Gassenhauer. Dabei erfahren die Zuhörer 
nicht nur wirklich alles über MuT, sondern werden auch Zeugen 
der übermütig agierenden Protagonisten des Abends. Die be-
frackten Sänger versprechen einen unterhaltsamen Abend mit 
vielen überraschenden Wendungen und wünschen viel Vergnü-
gen!
Freitag, 3. Mai 2024, 19:30 Uhr, Aula der Nonnenbach-
schule, Schulweg 10, 88079 Kressbronn a. B., Mit Getränke-
bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause.  
Einlass ab 18:30 Uhr, nummerierte Plätze. Bitte Parkplatz an 
der Festhalle nutzen. Keine Parkmöglichkeit an der Schule. 
Eintritt: Vorverkauf: Regulär: 17,00 €, Ermäßigt für Mitglieder 
der Kressbronner Kulturgemeinschaft, Gäste mit Echt-Boden-
see-Card, Rollstuhlfahrer, Schwerbehinderte mit Kennzeichen 
„B“, Schüler und Studenten und Onlineticket: 15,00 €, Abend-
kasse: Regulär: 19,00 €, Ermäßigt: 17,00 €

 Amtlicher Teil
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5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben;

6.  keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 
StGB mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahr-
erlaubnis) unterworfen sind und

7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB ver-
urteilt wurden. 

(2)  Mitglieder der Feuerwehr, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dürfen in die Feuerwehr aufgenommen wer-
den, aber an Einsätzen nicht teilnehmen.

(3) Die Aufnahme in die Einsatzabteilung der Feuerwehr erfolgt 
für die ersten zwölf Monate auf Probe. Innerhalb der Probezeit 
soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich an einem Grundaus-
bildungslehrgang teilnehmen. Aus begründetem Anlass kann 
die Probezeit verlängert werden. Auf eine Probezeit kann ver-
zichtet oder sie kann abgekürzt werden, wenn Angehörige ei-
ner Jugendfeuerwehr in eine Einsatzabteilung übertreten oder 
eine Person eintritt, die bereits einer anderen Gemeindefeuer-
wehr oder einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat.

(4)  Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen (§ 
11 Absatz 4 FwG) kann der Feuerwehrausschuss im Einzelfall 
die Aufnahme abweichend von Absatz 1 regeln sowie Ausnah-
men von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdiens-
tes nach § 4 Absatz 1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 
Absatz 5 und 6 zulassen.

(5)  Aufnahmegesuche sind schriftlich oder elektronisch an den 
Kommandanten zu richten. Vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres ist die schriftliche oder elektronische Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die Aufnahme auf 
Probe oder Verlängerung der Probezeit und die endgültige 
Aufnahme entscheidet der Feuerwehrausschuss. Neu aufge-
nommene Angehörige der Feuerwehr werden vom Feuerwehr-
kommandanten durch Handschlag verpflichtet.

(6)  Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ableh-
nung ist dem Gesuchsteller schriftlich oder elektronisch mitzu-
teilen.

(7)  Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält einen von der Ge-
meinde ausgestellten Dienstausweis.

§ 4  
Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes

(1)  Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Einsatzabteilung 
der Feuerwehr endet, wenn der ehrenamtlich tätige Angehörige 
der Feuerwehr:
1.  die Probezeit nicht besteht;
2.  während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt er-

klärt;
3.  seine Dienstverpflichtung nach § 12 Absatz 2 FwG erfüllt 

hat;
4.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdiens-

tes nicht mehr gewachsen ist;
5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat;
6.  infolge eines Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit 

zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat;
7.  Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB 

mit Ausnahme der Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaub-
nis) unterworfen wird oder

8.  wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB verurteilt 
wurde.

(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige ist auf seinen 
Antrag vom Bürgermeister aus dem Feuerwehrdienst in der 
Einsatzabteilung zu entlassen, wenn:
1.  er nach § 14 Absatz 2 in die Altersabteilung überwechseln 

möchte;
2.  der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder 

beruflichen Gründen nicht mehr möglich ist;
3.  er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder
4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte 

in eine andere Gemeinde verlegt.

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 
über die Gemeindefeuerwehr (Feuerwehrsatzung) 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 
2000, 581), in Verbindung mit §§ 6, 7, 8, 10, 12, 16 und 18 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 
2. März 2010 (GBl. 2010, 333), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Kressbronn a. B. am 21. Februar 2024 folgende Neufassung der 
Satzung über die Gemeindefeuerwehr beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1  
Name und Abteilungen der Gemeindefeuerwehr

(1) Die Gemeindefeuerwehr trägt den Namen „Freiwillige Feuer-
wehr Kressbronn am Bodensee“. Der Zusatz „am Bodensee“ 
kann auch abgekürzt werden.

(2)  Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn a. B. bildet folgende 
Abteilungen: 

 1.  Einsatzabteilung;
 2.  Altersabteilung; 
 3.  Jugendfeuerwehr.

§ 2  
Aufgaben

(1)  Die Feuerwehr hat bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentli-
chen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Un-
glücksfälle und dergleichen verursacht werden, Hilfe zu leisten 
und den einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohen-
den Gefahren zu schützen. Im Übrigen hat die Feuerwehr zur 
Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen La-
gen technische Hilfe zu leisten.

(2)  Die Feuerwehr wird auch bei anderen Notlagen gemäß § 2 Ab-
satz 2 FwG zur Hilfeleistung für Menschen, Tiere und zur Hil-
feleistung für Schiffe herangezogen und mit Maßnahmen der 
Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung, 
der Branderziehung und der Brandsicherheitswache beauf-
tragt. Darüber hinaus ist die Feuerwehr zur Amtshilfe gegen-
über hilfeersuchenden Behörden verpflichtet. Die Feuerwehr 
kann auf Anweisung des Bürgermeisters auch Hilfeleistungen 
außerhalb von Notlagen erbringen. 

(3)  In Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Feuerwehr: 
1.  die aktiven Mitglieder der Feuerwehr nach den jeweiligen 

Vorschriften aus- und fortzubilden. Es sollen mindestens 
15 Übungen im Jahr durchgeführt werden;

2.  im Katastrophenschutz und bei Großschadensereignissen 
mitzuwirken.

(4)  Rechtsansprüche einzelner Personen werden durch die vorste-
henden Bestimmungen nicht begründet.

II. Aufnahme, Rechte und Pflichten

§ 3  
Aufnahme in die Feuerwehr

(1)  In die Einsatzabteilung der Feuerwehr können auf Grund frei-
williger Meldung Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenom-
men werden, die:
1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; 
2.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdiens-

tes gewachsen sind;
3.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet 

sind;
4.  sich zu einer Dienstzeit von mindestens zehn Jahren bereit-

erklären;
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wehrkommandanten oder dem von ihm Beauftragten rechtzei-
tig vorher anzuzeigen und eine Dienstverhinderung bei ihrem 
Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden, spätestens je-
doch am folgenden Tag die Gründe hierfür zu nennen.

(7)  Aus beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Gründen 
kann ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Feuerwehr auf 
Antrag vom Feuerwehrkommandanten vorübergehend von sei-
nen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden. 
Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Feuerwehrkom-
mandant nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auf An-
trag Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft be-
schränken.

(8)  Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Feuerwehr gleich-
zeitig Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer Werkfeuerwehr 
oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger, haben die sich 
hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2.

(9)  Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger der Feuerwehr 
schuldhaft die ihm obliegenden Dienstpflichten, kann ihm der 
Feuerwehrkommandant einen Verweis erteilen. Grobe Ver-
stöße kann der Bürgermeister auf Antrag des Feuerwehrkom-
mandanten mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro ahnden. Der 
Bürgermeister kann zur Vorbereitung eines Beschlusses des 
Gemeinderates auf Beendigung des Feuerwehrdienstes nach 
§ 4 Absatz 5 den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen 
auch vorläufig des Dienstes entheben, wenn andernfalls der 
Dienstbetrieb oder die Ermittlungen beeinträchtigt würden. 
Der Betroffene ist vor einer Entscheidung nach den Sätzen 1 
bis 3 anzuhören.

§ 6  
Ehrenmitglieder

 Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses:
1.  Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere 

Verdienste erworben oder zur Förderung des Brandschutzes 
wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmit-
glied und

2.  bewährten Feuerwehrkommandanten nach Beendigung ihrer 
aktiven Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant ver-
leihen.

III. Aufbau und Organe

§ 7  
Organe der Feuerwehr

Organe der Feuerwehr sind:
1.  die Hauptversammlung;
2.  der Feuerwehrausschuss;
3.  der Feuerwehrkommandant.

§ 8  
Hauptversammlung

(1)  Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jähr-
lich mindestens eine ordentliche Hauptversammlung der An-
gehörigen der Einsatzabteilung statt. Der Hauptversammlung 
sind alle wichtigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für 
deren Behandlung nicht andere Organe zuständig sind, zur Be-
ratung und Beschlussfassung vorzulegen.

(2)  In der Hauptversammlung haben der Feuerwehrkommandant 
einen Bericht über das vergangene Jahr und der Kassenverwal-
ter einen Bericht über den Rechnungsabschluss des Sonderver-
mögens für die Kameradschaftspflege (§ 17) zu erstatten. Die 
Hauptversammlung beschließt über den Rechnungsabschluss.

(3)  Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten 
einberufen. Sie ist binnen eines Monats einzuberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Feuerwehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen 
verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversamm-
lung sind den Mitgliedern sowie dem Bürgermeister vierzehn 
Tage vor der Versammlung bekannt zu geben. Zur Hauptver-

 In den Fällen der Nr.  3 und 4 kann der Feuerwehrangehö-
rige nach Anhörung des Feuerwehrausschusses auch ohne 
seinen Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist vorher 
anzuhören.

(3)  Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich oder elektronisch beim Feuerwehrkommandanten 
einzureichen.

(4)  Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger, der seine 
Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt, hat dies binnen 
einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen. Das 
gleiche gilt, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine 
Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde verlegt.

(5)  Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst eines Feuer-
wehrangehörigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt ins-
besondere:
1.  bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst;
2.  bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten;
3.  bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der 

Feuerwehr oder
4.  wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Stö-

rung des Zusammenlebens in der Feuerwehr verursacht hat 
oder befürchten lässt.

 Der Betroffene ist vorher anzuhören. Der Bürgermeister 
hat die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 
durch schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6)  Angehörige der Feuerwehr, die ausgeschieden sind, erhalten 
auf Antrag eine Bescheinigung über den Zeitraum der Zuge-
hörigkeit zur Feuerwehr.

§ 5  
Rechte und Pflichten der Angehörigen der Feuerwehr

(1)  Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Feuerwehr haben 
das Recht, den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandan-
ten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Feuer-
wehrausschusses zu wählen. 

(2)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr erhalten 
eine Entschädigung nach Maßgabe dieser Satzung. 

(3)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr erhalten 
darüber hinaus bei Sachschäden, die sie in Ausübung oder in-
folge des Feuerwehrdienstes erleiden, einen Ersatz nach Maß-
gabe von § 17 FwG.

(4)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr sind für 
die Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder an der Aus- und 
Fortbildung nach Maßgabe von § 15 FwG von der Arbeits- oder 
Dienstleistung freigestellt.

(5)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr sind ver-
pflichtet: 
1.  am Dienst- und an Aus- und Fortbildungslehrgängen regel-

mäßig und pünktlich teilzunehmen;
2.  bei Alarm sich unverzüglich zum Dienst einzufinden;
3.  den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachzukom-

men;
4.  im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich 

den anderen Angehörigen der Feuerwehr gegenüber kame-
radschaftlich zu verhalten;

5.  die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für 
den Feuerwehrdienst zu beachten;

6.  die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Ein-
richtungen gewissenhaft zu pflegen und sie nur zu dienst-
lichen Zwecken zu benutzen und

7.  über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, 
von denen sie im Rahmen ihrer Dienstausübung Kenntnis 
erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrie-
ben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforder-
lich ist.

(6)  Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Feuerwehr haben 
eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen dem Feuer-
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3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministe-
riums erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen erfüllt.

(4)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine 
Stellvertreter werden nach der Wahl und nach Zustimmung 
durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt.

(5)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine 
Stellvertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder 
im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei Mona-
ten nach Freiwerden der Stelle oder nach Versagung der Zu-
stimmung keine Neuwahl zu Stande, bestellt der Bürgermeis-
ter den vom Gemeinderat gewählten Feuerwehrangehörigen 
zum Feuerwehrkommandanten oder seinem Stellvertreter (§ 8 
Absatz 2 Satz 3 FwG). Diese Bestellung endet mit der Bestel-
lung eines Nachfolgers nach Absatz 4.

(6)  Gegen eine Wahl des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten und seiner Stellvertreter kann binnen einer Woche 
nach der Wahl von jedem Wahlberechtigten Einspruch bei der 
Gemeinde erhoben werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist 
können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht 
werden. Gegen die Entscheidung über den Einspruch können 
der Wahlberechtigte, der Einspruch erhoben hat, und der durch 
die Entscheidung betroffene Bewerber unmittelbar Anfech-
tungs- oder Verpflichtungsklage erheben.

(7)  Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr verantwortlich (§ 9 Absatz 1 Satz 1 FwG) und führt 
die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen Aufga-
ben durch. Er hat insbesondere:
1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach 

§ 2 aufzustellen, fortzuschreiben und sie dem Bürgermeis-
ter mitzuteilen;

2.  auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung 
hinzuwirken;

3.  für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuer-
wehr zu sorgen;

4.  für die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und 
-einrichtungen zu sorgen;

5.  die Zusammenarbeit der Einsatzabteilung bei Übungen 
und Einsätzen zu regeln;

6.  die Tätigkeit der Leiter der Altersabteilung, der Jugend-
feuerwehr, des Kassenverwalters und der Gerätewarte zu 
überwachen;

7.  auf Verlangen dem Bürgermeister über Dienstbesprechun-
gen zu berichten;

8.  Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bür-
germeister mitzuteilen.

(8)  Der Feuerwehrkommandant hat den Bürgermeister und den 
Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen Angelegenheiten 
zu beraten. Er soll zu den Beratungen der Gemeindeorgane 
über Angelegenheiten der Feuerwehr mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden. Die Gemeinde hat den Feuerwehrkom-
mandanten bei der Durchführung seiner Aufgaben angemes-
sen zu unterstützen.

(9)  Die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben den 
Feuerwehrkommandanten zu unterstützen und ihn in seiner 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.

(10)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine 
Stellvertreter können vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(11)  Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehr-
kommandanten oder eines hauptberuflich tätigen Stellvertre-
ters des Feuerwehrkommandanten ist der Feuerwehrausschuss 
anzuhören.

sammlung der Einsatzabteilung sollen auch die Mitglieder 
der Altersabteilung und Jugendfeuerwehr eingeladen werden. 
Stimmberechtigt sind in der Hauptversammlung nur die Mit-
glieder der Einsatzabteilung.

(4)  Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Angehörigen der Einsatzabteilung der Feuer-
wehr anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine zweite 
Hauptversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzabtei-
lung der Feuerwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der Haupt-
versammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Auf Antrag ist geheim abzustimmen.

(5)  Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. 
Dem Bürgermeister ist die Niederschrift auf Verlangen vorzu-
legen.

§ 9  
Feuerwehrausschuss

(1)  Die Mitglieder des Feuerwehrausschusses nach Absatz 2 wer-
den auf fünf Jahre von der Hauptversammlung aus der Mitte 
der Einsatzabteilung gewählt. 

(2)  Dem Feuerwehrausschuss gehören als stimmberechtigte Mit-
glieder an:
1.  der Feuerwehrkommandant als Vorsitzender;
2.  bis zu drei Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten;
3.  der Schriftführer;
4.  bis zu acht Beisitzer;
5. der Leiter der Jugendfeuerwehr, sofern dessen Bestellung 

durch den Kommandanten durch die Hauptversammlung 
bestätigt worden ist. 

(3)  Der Kassenverwalter, der Pressesprecher und der Leiter der 
Altersabteilung nehmen mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen des Feuerwehrausschusses teil.

(4)  Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses schriftlich oder elektronisch ein. Er ist hierzu verpflichtet, 
wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die 
Einladung mit der Tagesordnung soll den Mitgliedern spätes-
tens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehraus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

(5)  Der Bürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses durch Übersenden einer Einladung mit Tagesordnung 
rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen je-
derzeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten las-
sen.

(6)  Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der An-
trag abgelehnt.

(7)  Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nichtöffentlich. 
Über jede Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt; sie ist dem 
Bürgermeister und den Angehörigen der Einsatzabteilung auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

(8)  Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch an-
dere Angehörige der Feuerwehr beratend hinzuziehen.

§ 10  
Feuerwehrkommandant und Stellvertreter

(1)  Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuerwehrkommandant.
(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine 

Stellvertreter werden von den Angehörigen der Einsatzabtei-
lung der Feuerwehr aus deren Mitte in geheimer Wahl gewählt. 
Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

(3)  Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und sei-
nem Stellvertreter kann nur gewählt werden, wer:
1.  der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehört;
2.  über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Er-

fahrungen verfügt und
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führer und zwei weitere Ausschussmitglieder auf die Dauer 
von zwei Jahren. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit 
oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienst-
antritt eines Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Ge-
meinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberu-
fen werden.

(4) Für den Ausschuss der Altersabteilung gilt § 9 Absatz 4 bis 8 
entsprechend. Der Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzun-
gen einzuladen, er kann sich an den Beratungen jederzeit be-
teiligen.

(5)  Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Er-
füllung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er un-
terstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellver-
tretenden Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in 
seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

(6)  Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforder-
lichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfül-
len, können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen 
mit dem Leiter der Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen 
herangezogen werden.

§ 15  
Jugendfeuerwehr

(1)  Die Jugendfeuerwehr besteht aus einer Gruppe von Jugendli-
chen, die auf Beschluss des Feuerwehrausschusses bei der Ein-
satzabteilung als Jugendabteilung geführt wird. Die Jugend-
feuerwehr führt den Namen: „Jugendfeuerwehr Kressbronn 
am Bodensee“. Der Zusatz „am Bodensee“ kann auch abge-
kürzt werden.

(2)  In die Jugendfeuerwehr können Personen ab dem 10. bis zum 
vollendeten 17. Lebensjahr aufgenommen werden, wenn sie:
1.  den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdiens-

tes gewachsen sind;
2.  geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet 

sind;
3.  sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären;
4.  nicht infolge eines Richterspruchs nach § 45 StGB die Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben;
5. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 7 

JGG mit Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis un-
terworfen sind und

6.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 306c StGB ver-
urteilt wurden.

 Die Aufnahme muss mit schriftlicher oder elektronischer 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten beantragt wer-
den. Über die Aufnahme entscheidet der Jugendfeuerwehr-
wart nach Anhörung des Feuerwehrausschusses.

(3)  Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur 
Jugendfeuerwehr endet, wenn:
1.  er in die Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen 

wird;
2.  er aus der Jugendfeuerwehr austritt;
3.  die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich 

zurücknehmen;
4.  er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr ge-

wachsen ist;
5.  er das 18. Lebensjahr vollendet; 
6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuer-

wehr aus wichtigem Grund beendet. § 4 Absatz 5 gilt ent-
sprechend.

(4)  Jährlich findet eine Abteilungsversammlung statt. Für die Ab-
teilungsversammlung gilt § 8 entsprechend. Die Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr wählen in der Abteilungsversammlung 
eine Jugendfeuerwehrsprecherin und einen Jugendfeuerwehr-
sprecher aus ihrer Mitte auf die Dauer von zwei Jahren. Hat 
die Jugendfeuerwehr keine weiblichen Mitglieder, so sind zwei 
Jugendfeuerwehrsprecher zu wählen. Sie haben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausschei-

§ 11 
Unterführer

(1)  Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt 
werden, wenn sie:
1.  der Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören;
2.  über die für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfah-

rungen verfügen und
3.  die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministe-

riums erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen erfüllen.

(2)  Die Unterführer werden vom Feuerwehrkommandanten auf 
Vorschlag des Feuerwehrausschusses bestellt. Der Feuerwehr-
kommandant kann die Bestellung nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses widerrufen. Die Unterführer haben ihre 
Dienststellung nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle eines 
vorzeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des Nachfolgers 
wahrzunehmen.

(3)  Die Unterführer führen ihre Aufgaben nach den Weisungen 
der Vorgesetzten aus.

§ 12  
Schriftführer, Kassenverwalter, Pressesprecher

(1)  Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses und über die Hauptversammlung jeweils eine Nieder-
schrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten 
der Feuerwehr zu erledigen.

(2)  Der Kassenverwalter wird vom Feuerwehrausschuss auf fünf 
Jahre gewählt. Er hat die Kameradschaftskasse (§ 17) zu ver-
walten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ord-
nung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er 
nur auf Grund von Belegen und schriftlichen oder elektroni-
schen Anordnungen des Feuerwehrkommandanten annehmen 
und leisten. Die Gegenstände des Sondervermögens sind ab 
einem Wert von 500 Euro in einem Bestandsverzeichnis nach-
zuweisen.

(3)  Der Pressesprecher wird vom Feuerwehrausschuss auf Vor-
schlag des Feuerwehrkommandanten auf fünf Jahre gewählt. 
Er hat den Feuerwehrkommandanten bei der Öffentlichkeits-
arbeit zu unterstützen und diesem zuzuarbeiten.

§ 13 
Gerätewarte

(1)  Die Gerätewarte werden vom Feuerwehrkommandanten nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister bestellt und abberufen. Vor der Bestel-
lung eines hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerätewarts oder 
der Übertragung der Aufgaben des Feuerwehrgerätewarts auf 
einen Gemeindebediensteten ist der Feuerwehrausschuss zu 
hören.

(2)  Die Gerätewarte haben die Feuerwehreinrichtungen und die 
Ausrüstung zu verwahren und zu pflegen. Mängel sind unver-
züglich dem Feuerwehrkommandanten zu melden.

§ 14 
 Altersabteilung

(1)  In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienst-
kleidung übernommen, wer nach § 4 Absatz 1 Nr. 3 bis 5 und 
Absatz 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst 
in der Einsatzabteilung ausscheidet und keine gegenteilige Er-
klärung abgibt. Die Zugehörigkeit zur Altersabteilung endet 
durch Abgabe einer Austrittserklärung oder Tod.

(2)  Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige 
der Feuerwehr unter Belassung der Dienstkleidung aus der 
Einsatzabteilung in die Altersabteilung übernehmen (§ 4 Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1). 

(3)  Jährlich findet eine Abteilungsversammlung statt. Für die Ab-
teilungsversammlung gilt § 8 entsprechend. Die Mitglieder der 
Altersabteilung wählen in der Abteilungsversammlung den 
Leiter der Altersabteilung, seinen Stellvertreter, einen Schrift-
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innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl statt.
(5)  Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkomman-

danten oder seiner Stellvertreter nicht zu Stande oder stimmt 
der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehraus-
schuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen 
der Feuerwehr vorzulegen, die sich auf Grund ihrer Ausbildung 
und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Be-
stellung (§ 8 Absatz 2 Satz 3 FwG) eignen.

(6)  Für die Wahlen in der Altersabteilung und der Jugendfeuer-
wehr gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß. Die Wahlen werden 
abweichend von Absatz 1 vom Feuerwehrkommandanten oder 
einem seiner Stellvertreter geleitet.

IV. Sondervermögen der Feuerwehr

§ 17 
Sondervermögen für die Kameradschaftspflege  

(Kameradschaftskasse)
(1)  Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kamerad-

schaftspflege (Kameradschaftskasse) zur Durchführung von 
kameradschaftspflegenden Veranstaltungen gebildet.

(2)  Das Sondervermögen besteht aus:
1.  Zuwendungen der Gemeinde und Dritter;
2.  Erträgen aus Veranstaltungen;
3.  sonstigen Einnahmen;
4.  mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenstän-

den.
(3)  Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürger-

meisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr 
zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraus-
sichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausga-
ben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig 
deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige 
Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung ge-
währleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zu-
stimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur einge-
gangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

(4)  Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehr-
ausschuss. Der Feuerwehrausschuss kann den Feuerwehrkom-
mandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis 
zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck 
zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Aus-
führung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.

(5)  Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Ka-
meradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei 
Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf 
Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist 
dem Bürgermeister vorzulegen.

(6)  Für die Jugendfeuerwehr werden ebenfalls Sondervermögen 
im Sinne des Absatzes 1 gebildet. 

V. Aufwandsentschädigungen

§ 18 
Aufwandsentschädigung für Einsätze

(1) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr erhalten für 
Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstaus-
fall nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. Der 
Durchschnittssatz beträgt für jede Stunde 16 Euro.

(2) Für die Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der 
Alarmierung bis zum Einsatzende zu Grunde zu legen. 

(3) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und 
die notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt.

§ 19 
Aufwandsentschädigung für Aus- und Fortbildungen

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen mit einer Dauer 

dens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weiterzuführen. 
Sie können vom Feuerwehrausschuss abberufen werden. 

(5) Die Jugendfeuerwehrsprecherin und der Jugendfeuerwehr-
sprecher, der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter 
sowie der Feuerwehrkommandant bilden den Jugendfeuer-
wehrausschuss. Der Jugendfeuerwehrausschuss ist vom Feuer-
wehrausschuss in allen Angelegenheiten, welche die Jugend-
feuerwehr unmittelbar betreffen, anzuhören. Den Vorsitz im 
Jugendfeuerwehrausschuss führt der Jugendfeuerwehrwart.

(6) Der Leiter der Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehrwart) und 
sein Stellvertreter werden vom Feuerwehrkommandanten nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses auf fünf Jahre bestellt. 
Für eine Stimmberechtigung des Jugendfeuerwehrwartes im 
Feuerwehrausschuss ist erforderlich, dass die Hauptversamm-
lung die Bestellung des Jugendfeuerwehrwartes bestätigt (§ 
9 Absatz 2 Nr. 6). Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stell-
vertreter haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im 
Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Der Feuerwehrkomman-
dant kann geeignet erscheinende Angehörige der Feuerwehr 
mit der vorläufigen Leitung der Jugendfeuerwehr beauftragen. 
Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter müssen der 
Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören. Zumindest der Ju-
gendfeuerwehrwart soll einen entsprechenden Lehrgang für 
Jugendfeuerwehrwarte besucht haben. Der Jugendfeuerwehr-
wart und sein Stellvertreter können vom Gemeinderat nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden.

(7) Für den Ausschuss der Jugendfeuerwehr gilt § 9 Absatz 4 bis 8 
entsprechend. 

(8)  Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben seiner Abteilung verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertre-
tenden Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in 
seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten.

§ 16  
Wahlen

(1)  Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen in der Hauptversammlung werden vom 
Bürgermeister geleitet. 

(2)  Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt.
(3)  Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten, seiner Stellvertre-

ter und des Schriftführers ist gewählt, wer mehr als die Hälfte 
der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. 
Wird diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl 
zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen 
statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur 
Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der 
Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Wahlberechtigten erhalten muss. Erreicht der Bewerber auch 
im zweiten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit, so ist 
nach einer Sitzungsunterbrechung ein dritter Wahlgang durch-
zuführen. 

(4)  Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchge-
führt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Aus-
schussmitglieder zu wählen sind. Mindestens die Hälfte der zu 
vergebenden Stimmen müssen auch vergeben werden. In den 
Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Feuer-
wehr gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die nicht gewählten 
Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Er-
satzmitglieder. Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, 
so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatzmitglied nach, das 
bei der Wahl die höchste Stimmenanzahl erzielt hat.

(4)  Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten 
und seiner Stellvertreter ist innerhalb einer Woche nach der 
Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu 
übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet 
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Heilungshinweise
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Satzung der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 
über die Benutzung und die Erhebung von Ge-
bühren für das gemeindeeigene Naturstrandbad 
(Strandbadsatzung) 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg, in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. 
2000, 581), in Verbindung mit den §§ 2 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 17. 
März 2005 (GBl. 2005, 206), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Kressbronn a. B. am 21. Februar 2024 folgende Satzung über die 
Benutzung und die Erhebung von Gebühren für das gemeinde-
eigene Naturstrandbad beschlossen. 

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für das gemeindeeigene Naturstrandbad.

§ 2 
Zweck

Zweck dieser Satzung ist die Regelung der Benutzung des Na-
turstrandbades zur Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit im Naturstrandbad sowie die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung.

§ 3 
Öffentliche Einrichtung

Die Gemeinde Kressbronn a. B. betreibt das gemeindeeigene Na-
turstrandbad als öffentliche Einrichtung.

II. Benutzungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

Das Naturstrandbad ist bei guter Witterung täglich im Mai und 
September von 9:30 bis 19:00 Uhr und im Juni bis August von 9:30 
bis 20:00 Uhr, längstens jedoch bis zum Eintritt der Dunkelheit, 
geöffnet.

§ 5 
Eintrittsbedingungen

(1) Das Naturstrandbad darf nur durch den Eingang an der Bodan-
straße und nach Bezahlung der nach dieser Satzung festgesetz-
ten Eintrittsgebühr betreten werden. 

(2) Ausgeschlossen von der Benutzung des Naturstrandbades sind 
Geschäftsunfähige ohne gesetzlichen Vertreter oder eine von 
diesem zur Aufsicht beauftragte Person. Nicht zur Benutzung 
zugelassen werden können darüber hinaus Personen, die an 
einer ansteckenden Krankheit leiden. 

§ 6 
Badebekleidung

(1) Der Aufenthalt im Bad ist nur in üblicher Badebekleidung 
gestattet. Das Baden ohne Badebekleidung ist sowohl für 

von bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag 
gewährt: 
1.   für Auslagen ein Durchschnittssatz von 10 Euro für die ers-

ten vier Stunden und für jede weitere Stunde ein Durch-
schnittssatz von 5 Euro; 

2.  bei tatsächlich entstandenem Verdienstausfall ein Durch-
schnittssatz von 16 Euro pro Stunde. 

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der Aus- und Fortbil-
dung vom Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende zu Grunde zu 
legen. 

(3) Bei Aus- und Fortbildungen außerhalb des Gemeindegebietes 
erhalten die ehrenamtlichen Mitglieder neben der Aufwands-
entschädigung nach Absatz 1 eine Erstattung der Fahrtkosten 
für Bahntickets der 2. Klasse oder eine Wegstreckenentschädi-
gung in entsprechender Anwendung des LRKG, in der jeweils 
geltenden Fassung.

(4) Für Aus- und Fortbildungen mit einer Dauer von mehr als 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden der entstehende Ver-
dienstausfall und die notwendigen Auslagen in tatsächlicher 
Höhe ersetzt. Bei Selbständigen (einschließlich Landwirten) 
und Arbeitnehmern wird ohne Nachweis tatsächlicher Kos-
ten auf Antrag eine pauschale Entschädigung von 16 Euro pro 
Stunde, maximal jedoch 120 Euro pro Tag gewährt.

§ 20 
Aufwandsentschädigung für Brandsicherheitswache  

und Brandverhütung
(1) Für die Brandsicherheitswache wird ein Durchschnittssatz von 

16 Euro je Stunde bezahlt.
(2) Für Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brand-

schutzaufklärung und Brandschutzerziehung, wird ein Durch-
schnittssatz von 16 Euro je Stunde bezahlt. 

§ 21 
Besondere Aufwandsentschädigungen

(1) Zusätzlich erhalten pro Jahr als besondere Aufwandsentschä-
digung für die über das normale Maß des Feuerwehrdienstes 
hinausgehende ehrenamtliche Tätigkeit:
1. der Feuerwehrkommandant 5.000 Euro;
2. die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten 2.000 

Euro;
3. die Zugführer 200 Euro, sofern sie nicht bereits nach Nr. 1 

oder 2 eine Entschädigung erhalten;
4. der Leiter der Jugendfeuerwehr 2.000 Euro;
5. der Kassenverwalter 1.000 Euro;
6. der Schriftführer 1.000 Euro.

(2) Ehrenamtliche Gerätewarte erhalten für die Betreuung der 
Feuerwehrgeräte und Feuerwehrfahrzeuge eine Aufwandsent-
schädigung von 16 Euro pro Stunde.

§ 22 
Berechnung nach Stunden

Sind nach dieser Satzung Berechnungen nach Stunden erforder-
lich, so werden, soweit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, 
angefangene Stunden auf volle Stunden aufgerundet.

VI. Schlussbestimmungen

§ 23  
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1. April 2024 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Gemeinde-

feuerwehr vom 15. Dezember 2021 außer Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 22. Februar 2024
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister



Nummer 09 Die kleine Seepost Seite 22

§ 9 
Badeaufsicht

(1) Der Bademeister und von ihm beauftragte Personen üben die 
Badeaufsicht aus.

(2) Die Badeaufsicht hat für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, 
Ruhe, Ordnung und für die Einhaltung der Bestimmungen die-
ser Satzung zu sorgen. Den Anordnungen der Badeaufsicht ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten.

(3) Die Badeaufsicht ist befugt, Personen, welche: 
1. die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden;
2. andere Badegäste stören;
3. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehen;
4. gegen Bestimmungen dieser Satzung verstoßen oder
5. den Eintrittsbedingungen nach § 5 zu wider ins Naturstrand-

bad gelangt sind 
ohne Rückerstattung der Eintrittsgebühr aus dem Naturstrandbad 

zu verweisen. 
(4) Den in Absatz 3 Nr. 1 bis 5 genannten Personen kann der Zu-

tritt zum Bad zeitweise oder dauernd untersagt werden.
(5) Der Badeaufsicht ist es untersagt, einzelnen Badegästen Ver-

günstigungen einzuräumen.

§ 10 
Haftung

(1) Der Gemeinde obliegen keine über die Verkehrssicherungs-
pflicht hinausgehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. 
Die Gemeinde haftet ebenso nicht für Schäden, die durch sat-
zungswidrige Benutzung des Naturstrandbades durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die 
Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Vor-
schriften über die Amtshaftung bleiben unberührt.

(2) Für den Verlust von Geld- und Wertsachen wird ebenfalls 
keine Haftung übernommen. Sie können an der Kasse in Ver-
wahrung gegeben werden. Die Badeaufsicht ist nicht verpflich-
tet, die Empfangsberechtigung der Wertgegenstände nachzu-
prüfen.

(3) Bei Schadensfällen ist der Badeaufsicht unverzüglich der 
Sachverhalt mitzuteilen. Wird dies unterlassen, so entfallen 
von vornherein alle evtl. Ersatzansprüche.

§ 11 
Wünsche und Beschwerden

Die Badeaufsicht nimmt Wünsche und Beschwerden der Bade-
gäste entgegen, sie schafft, soweit möglich, Abhilfe. 

§ 12 
Meldung von Störungen, Mängeln und Schäden

Stellt ein Benutzer des Naturstrandbades Störungen, Mängel oder 
Schäden fest, so hat er dies unverzüglich der Badeaufsicht anzu-
zeigen.

III. Gebührenerhebung

§ 13 
Erhebungsgrundsatz

Zur Deckung des entstehenden Aufwands werden für die Be-
nutzung des gemeindeeigenen Naturstrandbades Gebühren nach 
dieser Satzung erhoben. Bestimmungen in anderen Satzungen der 
Gemeinde Kressbronn a. B. über die Erhebung von Gebühren blei-
ben unberührt.

§ 14 
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wem der Eintritt in das Naturstrandbad 
gewährt wird und die Nutzung offensteht. Für nicht geschäfts-
fähige oder beschränkt geschäftsfähige Personen haften ihre 
gesetzlichen Vertreter.

Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche untersagt. 
Kleinkinder müssen eine Badehose oder Badewindel tragen.

(2) Das An- und Auskleiden darf nur in den dazu bestimmten Um-
kleideräumen erfolgen. 

(3) Die Kleiderablage soll in den dafür bereitgestellten Aufbewah-
rungsschränken erfolgen. 

§ 7 
Verhalten im Bad

(1) Benutzerinnen und Benutzer des Naturstrandbades haben sich 
so zu verhalten, dass andere nicht gestört werden. Von einer 
Störung anderer ist insbesondere auszugehen, wenn:

1. Ballspiele oder andere Bewegungsspiele außerhalb des dafür 
vorgesehenen Bereichs durchgeführt werden;

2. akustische Geräte ohne Kopfhörer laut abgespielt werden oder 
auf sonstige Weise Lärm verursacht wird;

3. andere Badegäste, die Badeaufsicht oder sonstiges Personal 
des Naturstrandbades oder des Verkaufskiosks verbal oder tät-
lich beleidigt oder bedroht werden;

4. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird.
(2) Benutzer des Naturstrandbades haben sich zudem so zu verhal-

ten, dass die Sauberkeit des Bades nicht gefährdet wird. Von 
einer Gefährdung der Sauberkeit des Bades ist insbesondere 
auszugehen, wenn:

1. das Badewasser, insbesondere durch Reinigungsmittel, Seife, 
Kot, Urin oder andere schädliche Stoffe verunreinigt wird oder

2. Abfall nicht fachgerecht entsorgt wird.
(3) Ferner sind im Naturstrandbad verboten: 
1. der Konsum und das Handeln von Betäubungsmitteln, auch 

wenn sie nicht nach dem BtMG verboten sind; dies gilt ins-
besondere auch für THC-haltige Betäubungsmittel;

2. das Beisichführen von Waffen oder anderen gefährlichen 
Werkzeugen;

3.  das berufsmäßige Fotografieren im Bad ohne Genehmigung 
der Gemeinde;

4.  der Verkauf oder das Anbieten von Waren oder Leistungen al-
ler Art sowie das Verteilen von Druck- und Werbeschriften im 
oder in der Nähe des Naturstrandbades ohne Erlaubnis der Ge-
meinde;

5.  das Aufschlagen eines Zeltes;
6. das Rauchen in den Kabinen und Toiletten.
(4) Nichtschwimmern oder ungeübten Schwimmern ist das Baden 

nur dort gestattet, wo diese noch stehen können. 
(5) Die Rettungsgeräte dürfen nur bei Gefahr benutzt werden. 
(6) Fahrzeuge (ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle) dür-

fen nicht in das Naturstrandbad gebracht werden. Die Mit-
nahme von Hunden ist untersagt.

(7) Boote sind im Bereich des Naturstrandbades nicht zugelassen. 
Auch der Aufenthalt mit Booten innerhalb der durch die Be-
grenzungsdalben markierten Bade-Zone ist nicht gestattet. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Surfbretter und Stand-Up-Padde-
ling (SUP).

§ 8 
Aufbewahrungsschränke und Fundgegenstände

(1) Die Gemeinde stellt im Naturstrandbad Aufbewahrungs-
schränke gebührenpflichtig zur Verfügung. Die Überlassung 
an Dritte ohne Zustimmung der Badeaufsicht ist unzulässig. In 
den Aufbewahrungsschränken dürfen nur Badegegenstände, 
Kleidung und Wertsachen verwahrt werden. Lebensmittel, 
leicht brennbare Stoffe, Gefahrstoffe, Tiere, elektronische Ge-
räte oder andere Gegenstände, von denen Gefahren ausgehen 
können, sind verboten. 

(2)  Gegenstände, die innerhalb des Bades gefunden werden, sind 
der Badeaufsicht auszuhändigen. 
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Anlage

NATURSTRANDBADGEBÜHRENVERZEICHNIS

Nr. Benutzungsart Gebühr/Faktor

1000 Eintritt
1100 Einzeleintritt
1110 An der Kasse bis 18:00 Uhr 4,00 €
1120 An der Kasse ab 18:00 Uhr 2,50 €
1130 Online-Eintritt für Kinder, Jugendliche, 

Studierende und Erwachsene (Ganzta-
geseintritt)

3,30 €

1140 Schwerbehinderte mit einem Behinde-
rungsgrad von mind. 80 %. Außerdem 
Empfänger von Bürgergeld nach dem 
SGB II, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB XII

3,00 €

1150 Mit Gästekarte gebüh-
renfrei

2000 Saisonkarte
2100 Erwachsene (Personen ab Vollendung 

des 18. Lebensjahres)
45,00 €

2200 Kinder und Jugendliche (Personen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres) sowie 
Studierende

20,00 €

2300 Schwerbehinderte mit einem Behinde-
rungsgrad von mind. 80 %. Außerdem 
Empfänger von Bürgergeld nach dem 
SGB II, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB XII

20,00 €

2400 Familien (zwei verheiratete oder ver-
partnerte Erwachsene und beliebig 
viele Kinder oder ein Erwachsener und 
beliebig viele Kinder, die Kinder müssen 
mit mind. einem Erwachsenen verwandt 
sein)

70,00 €

3000 Badezubehör
3100 Liegen pro Tag 4,00 €
3200 Aufbewahrungsschrank
3210 Pro Woche 8,00 €
3220 Pro Saison 30,00 €
3300 Liegeplatz Surfbrett pro Saison 40,00 €

Heilungshinweise
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 15 
Gebührenhöhe

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Anlage (Natur-
strandbadgebührenverzeichnis). Das Gebührenverzeichnis ist 
Bestandteil dieser Satzung. Soweit die Leistungen nach die-
ser Satzung umsatzsteuerpflichtig sind, ist die jeweils geltende 
Umsatzsteuer in der Gebühr enthalten und wird nicht hinzu-
gerechnet. 

(2) Nimmt das Gebührenverzeichnis auf eine Gästekarte Bezug, 
so ist damit die von der Gemeinde oder die von einer Koope-
rationsgemeinschaft, der die Gemeinde angehört, herausgege-
bene Gästekarte gemeint. Als Studierende gelten nur Personen, 
die sich durch einen Studierendenausweis als solche auswei-
sen können. Enthält der Studierendenausweis kein Foto, wird 
dieser nur in Verbindung mit dem Personalausweis anerkannt. 
Als Nachweis für eine Schwerbehinderung muss der amtliche 
Schwerbehindertenausweis, als Nachweis für eine Bürgergeld- 
oder Sozialleistungsempfangsberechtigung muss der amtliche 
Leistungsbescheid, ggf. in Verbindung mit einem Personalaus-
weis vorgezeigt werden. 

§ 16 
Entstehung, Fälligkeit und Zahlung der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Betreten des Natur-
strandbades.

(2) Die Gebühr wird mit Entstehung zur Zahlung fällig. Sie kann 
elektronisch oder bar beglichen werden.

IV. Schlussbestimmungen

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Absatz 1 Nr. 1 GemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1.  entgegen § 4 das Naturstrandbad außerhalb der Öffnungszeiten 
benutzt;

2.  entgegen § 5 Absatz 1 das Naturstrandbad nicht durch den 
Eingang über die Bodanstraße betritt oder die Eintrittsgebühr 
nicht entrichtet;

3.  entgegen § 6 Absatz 1 ohne Badebekleidung badet;
4. entgegen § 7 Absatz 1 sich so verhält, dass andere Benutzer 

gestört werden;
5.  entgegen § 7 Absatz 2 sich so verhält, dass die Sauberkeit des 

Bades gefährdet wird;
6. entgegen § 7 Absatz 3 Betäubungsmittel konsumiert oder mit 

diesen handelt, Waffen oder andere gefährliche Werkzeuge bei 
sich führt, berufsmäßig im Bad ohne Genehmigung fotogra-
fiert, Waren oder Leistungen aller Art verkauft oder anbietet 
sowie Druck- und Werbeschriften ohne Genehmigung der Ge-
meinde verteilt, ein Zelt im Naturstrandbad aufschlägt oder in 
den Kabinen oder Toiletten raucht;

7. entgegen § 9 Absatz 2 den Anordnungen der Badeaufsicht 
nicht uneingeschränkt Folge leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000 
Euro geahndet werden.

§ 18  
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 1. März 2024 in Kraft.
(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung vom 18. November 

2020 außer Kraft.
Ausgefertigt:
Kressbronn a. B., 22. Februar 2024
gez. Daniel Enzensperger
Bürgermeister




